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1.

U r t e i l .

Das Militärgericht des k. u. k. Kreisköjnmandos 
als erkennendes Standgericht in Sandom ierz hat am 

1 März 1916 zu R echt erkannt:

D er A ngek lagte  ~ J o s e f  W rona  (falSe A nton  

Ivn aäniewskij aus Iwaniska gebürtig, 23 Jahre alt, 
röm-kath., in Z im na W o d a  wohnhaft ist schuldig, er­

gäbe:

1) in lvu jaw y m  der Nacht zum 2S.|8. 1915

der Marie Choc junior  G ew alt angetan, indem er 
durch das Strohdach in das Vorhaus eingedrungen 
^t, hierauf Stroli anzundeto und durch die D rohu ng , 
er werde die Insassen verbrennen sicli Einlass er­
zw an g , hierauf noch Heraussclileppen der Marie Cliec 

aus clor W oh n u n g  und Bedrohung der Mutter der­
selben mit dem Tode, von  der Marie Choc die Vus- 

fo lguug  von 200 Rubel verlangte.

2) in derselben Nacht in dieser Ortschaft dein 
L andw irt Jose i  Iskra und der M agd Josefa  Chec Ge-' 
wait angetan, indem er durch das Strohdach in das 
\ urhaus e ingedrungen ist, durch Anzündi n eines 
starken Lichtes, durch Drohung mit B randlegung 

und mit Schiessen, Einschlags n eines Fensters sich 
Einlass in die W oh n u n g  Iskras erzwang, nachher die 
Josefa  Chec zu Bodeu schleuderte und mit dem Er­
schlagen bedrohte, um sich des der Josefa  Chec ge ­
hörigen Geldes zu bemächtigen, wobe> er die dem 

J ose f  iskra  gehörenden 34 Rubv l tatsächlich ge ­
raubt hat,

3) in k o n a r y  in einer Nacht im N ovem ber 1915 

der Marie Eurmaiiska Gew'alt angetan, indem er 3 
EenSterscheiben eiugeschlagen und zwei Fensterflügel 
lierausgerissen, aus einem Gewehre in mörderischer A b ­
sicht einen Schuss gegen Eurmanska abgegeben, olme 
sie zu treffen, sodann mit dem Gewehre gegen sie 

geschossen hat, um ihr die Ave, mir der s ie .sich  ver-



Nr. 5.

tcidigte aus der Ilaud zu schlagen und sicdi dos 
(leides, das sr böi ihr vermutete, zu bonmchtigen.

W ron a  hat hiedurch das Verbrechen des Rau­
bes und versuchten Morclaä begangen und wurde zum 

Tode durch den Strang verurteilt.

Das Urteil wurde am 1 März 1916 durch den 

Herrn Kröiskommandanten bestätigt und di" T odes­
strafe m jene durch Erschiessen umgewande.lt.

Die Todesstrafe wurde am 1. März 1Ö16 um ö l> 
45 m. n. m. an J o se f  W ro n a  iu Sandomierz vollzogen.

2.

Gemüsezucht

Nachdem Saatgetreide, Brotfrucht und M ahlpro­
dukte der B evölkerung im Kreise nur in notwendig  
beschränkten M engen zur Vertilgung Stehen, muss 
dem Gemüseanbau tür das Jahr IHR« eine besonders 

erhöhte, Aufmerksamkeit zugew endet werden.

Nur dann werden die Einwohner Ersatz tür 
Mahlprodukte zur “ igeuen Ernährung besitzen, aber 

auch aut den Märkten in den Städten reichlich Gfe- 
m üs« absetzen können und Geld verdienen.

Es sind daher in den Gärten alle verfügbaren, 
noch so kleinen BodenÜächen, auch - Rasenplätze, 
Blumenbeete, welche bisher unbebaut geblieben oder 
von ihren Besitzern verlassen wurden, sowie alle an­
deren brach liegenden Grundsstücke in allen Städten 
und Ortschaften ausgiebigst mit landesüblichem Ge­

müse, insbesonders Kraut, Eisolen, Erbsen, Salat, 

Spinat, K ohlrüben zu bebauen.

Der B e fo lg  dieser A nord n u n g  wird allen B e­

sitzern von  Gärten und unbebauten Grundstücken 
zur besonderen Pflicht gemacht. Die Herren Pfarrer, 
Lehrer, Gend.-Posten-Koinm aüden, sowie die gesammte 

' Intelligenz dos Kreises wird aufgefotdert, die, B evö l­
kerung bei jeder  sich bietenden Gelegenheit  über den 

Nutzen des Gemüseanbaues aufzukläruii.

Das Kreiskummando ist bereit, Bestellungen von 

Gemüsesamen für du Gemeinden entgi gonzimellimeu 
und wird sie zum Selbstkostenpreis au die W ojte  

abgeben.

Die W ojte  habtu dies weitgehendst zu ver- 

lautbaren und Bestellungen, gemoiudeVeise nach 
Gumüsesorten getrennt, mittels Verzeichnissen an den

landwirtschaftlichen Referenten des Krrisk, unniandos 
bis längstens 15. April einzus, nden.

Sj ätere Bestellungen können nicht berücksich­
tigt werden.

3.

Aufforderung zum Anbau der Sonnenblume.

Die ländliche B evölkerung, sowie alle G art n- 
besitzer werden d iingendst aufgefordert, im heurigen 

Jahre auch dem A nbau  der Sonnenblum e Tun»»' erhöh­
te A ufm erksam keit zuzuw enden.

Die Sonnenblume gedeiht auch auf minderen 
Bodenarten und ist bezüglich  B earbeitung sehr an- 
spruohlos.

Die Samen liefern ein vortreffliches. Speiseöl, das 
weit schmackhafter ist als Rapsöl. xVucli die Ölkuchen 

sind als Futter Rindern und Schweinen weit, beköm m ­

licher und daher auch wertvoller als di< Pressrück­
stände der Rapsölerzeugung.

4.

Raupenvertilgung

Um einer drohenden B eschädigung der Obst- 
bäume und W älder  durch Insekten insbesondere durch 
die Nöune vörzubougen, wird sowohl das landesübli­

che Ankalk« i der Obstbäume als auch das Sammeln 
der Raupen und Buppen anbefohlen.

A lle  Gartenbesitzer, welcdie diese Anordnung, no
nicht befolgen, werden mit aller Strenge bestraft.

5.

Strafbestim m ungen fü r boshafte Beschädigungen und 

ü ieusiah le  an Befestigungsanlagen.

G egen Personen, die sich boshafter B eschädigung 
oder Diebstähle an Befestigungsanlagen schuldig ma­

chen, wird unbedingt das strafgi-richtliche Vorfahren 
eilig, leitet werden, wobei auf den Punkt I der Staud- 
rechtsbesrimmungen (A . O. K  E. O. K. Up. Nr. 

1321S13) hingewiesen wird.

Hingegen wird gegen  jene  di'1 sich unbefugt in 
den Befestigungsanlagen authalten, nach dem Art. 
I I  der V erordnung des A . 0 .  K. vom  II). A ugust 

1916, Nr. 130 vorgegan gen  werden.
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6.

Zuteilung der Gemeinde T u rsko  t/Vk an das Postam t 

in Staszöw .

Mit 1. April I. J. wird die Gemeinde Turslto 
W k, dem Postamte in  Staszow zugeteilt.

Hiernach ist der Punkt 9 des Amtsblattes Nr. 3 

zu berichtigen.

7

Neuer G ütertarif der k. u. k. Heeresbahr.

K undm achu ng des k. u k. Militär-Geueral-Gou-

verneirk.nts. für das österr.-ung. Okkupationsgebiet in 
Polen vom ‘29. IT 191-6.

Mit 1. Feber 191(5 tritt auf den Linien der 

k. u. k Heeresbahn ein neuer T ar if  für die B eför­
derung von Zivilgütern. lebenden Tieren und Lei­

chen in Ivfaft.-Hurch diesen wird der T arif  vom  f .  

Juni 1915 nebst 'Nachtrag vom  6. September 1916 

und N achtrag II. vom  5. Oktober 1915 aufgehoben

"Einzelne Exemplare des Tarites sind in dem 

Ferkarifsbüro „R e k o r d “ Lublin, Kapueynska 2 und 

bei de-n Auskunftsstellen Krakau. Piotrköw, U zeszow 

und L em berg  zum Preise von K . 1. 20 per Stück 

käuflich.

8.
Höchstpre ise  fü r vegetabilisch und kombiniert gegerbtes Leder.

A. Rm usiener (e inschliesslich Kaiuleder).

B A  T  T  U N G
Preis für 

eiu Kilogr.

K h

unter 1 m m  stark Natur 12 40
m unK'euer

(auch Kipsblank)
(auch Brustbiattleder) .schwarz 10 40

in ganzen oder halben 
Häuten ■1 bis 5 m m  stark

N ntur 12 —

schwarz 10 —

Brandsohlenleder
in ganzen oder halben Häuten aus LiindsH&'uten, Bittliugen, 

Kalbfellen  oder Kipsen 11 20

(bis 3 m m  stark*) aus Hälsen oder Avern 10 40

naturbraun 18 -

aus Kalbfellen schwarz glatt 17 -

schwarz genarbt 16 -■

u naturbraun 15 20

•o
Ol

I_

unter P~> turn stark schwarz glatt 11 40

aus Schwarz gedarbt 13 60

V
•Q

Kindshäuten,
■Bittlmgen

und
Kipsen

von l - ’> mm  

bis 2'ü m m  stark

naturbraun 14 40
O

schwarz glatt 13 6d

schwarz genarbt 12 SO

über m m  stark
naturbraun 13 20

., schwarz glatt 12 40
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Preis für 

hin Kilogr.

K | h

in Hälften oder im Ganzen S SO

Sohlenieder

(nicht aus Stier- oder 
Büffulhäuten)

Vach«
Croupons l(t In

Hälse 7 Sb

Avern (i 70

Sohlleder

in Hälften oder im  Ganzen 1) t)Ö

Croupons l i ÖO

Hälse S —

A veru 7 ! 2 0

*) Massgebend ist die Stärke in dem üblichen Messungsabstand von 10 cm  von der Sehi.ittlu.ie, u. üw. Lti 

der Längenmitte des Rückens, beziehungsweise (beji Hälseu und Avern) des Hauches.

Sonlenleder aus Stie r- und Biiffelhäuten:

a) aus Stierhäutcn bei allen Gerbungen:

halbe Häute um . . . . .  — '50
Croupons, Hälse und A vern  . . h -

b) ans Büffelhäuten bei allen Gerbungen: 
halbe Häute, Croupons, Hälse und A vern  um . . , . 2 —

Kronen 

tür das /,'//. 

niedriger.

B. Rossleatr.

B rindsohleiileder in ganzen Häuten für das Kilogramm in Kronen und Hellern 9 60

Rosshälse „ n v n 7 7 7 10 7)5

.Rossseh lider „ 7 1) 71 7 7 7 8 Ii7)

C. Gemeinsame Bestimmungen.

1. .Die vorstehenden Höchstpreise gölten für 
Leder der besten G erbung und Zurichtung aus schnitt- 
fri ion oder fast sohuittfreien Häuten, ohne Brand 
und ohne Engerlinge oder höchstens nur mit verein­

zelten, und zwar verwitchseuen Engerlingen. Kür be­
schwerte, oder sonst geringwertigere W are  ist nur 

ein entsprechend niedrigerer Preis zu bezahlen.

\ i iviiibarungen iud. in soweit sie von dieser 
Vorschrift zum .Nachteile des Käufers abweichen, uu- 

giltig.

2 . Die Höchstpreise, die auch die Kosten der

üblichen Verpackung odfer Verschnürung und der 

Versendung bis zur Verladestation cinschhessen, gal 

ten fiir aie Verkäu fer der Ledererzeuger.

. S. I m  G r o s s h a n d e l.

das ist .m Sinne dieser Verordnung im \rerkehre von 

Lederiiandolsfirmeu mit Wiederverkäufern, loclervor- 
arbeitonden Grossbetrieben oder Vereinigungen leder- 
verarbeitender Kleingewerbetreibender, darf ein Z u ­
schlag bis zu 8'"t> zu den Höchstpreisen berechnet 
worden. Hiebei sind die Kosten der üblichen \ er- 
packun g oder Verschnürung lind dar Versendung der 

W are bis zur Verladestation ebenfalls inbegriffen
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4. I m  IC 1 (> i n h«a n d p I

dürfen die unter A  und B angeführten Höchstpreise 
mit ainem Zuschläge bis zu JOo.o gefordert werden.

6. B e i m  IC 1 e i n v  e r k a u f

von geschnittenen L eder (Lederaus'schnitt) dürfen 
kAne höheren Preise verlangt werden, als jene, die 

sich au f Grund der vorstehenden Höchstpfefse unter 
B eobachtung  der für die einzelnen T e i lab sch n it te  
bisher üblichen A rt  der Preisberechnung ergeben.

G. Die angeführten Ledersorten dürfen nur mach 

G ew ich t verkauft werden

D. Weitere Bestimmungen.

Für Orte, welche von den im Bereiche des Mi­
litär-Generalgouvernements gelegenen E rzeugungs­
stätten besonders weit entfernt sind, und für, nicht 

an einer Bahn- oder Sehiffstation gelegene Orte, oder 
bei sonstigen besonderen örtlichen Verhältnissen, kann 

vom  IC :eiskominando fallweise ein angemessener Z u ­
schlag für- Zufuhrsspesen bestimmt werden.

E. Verbot clei Beschw erung von Leder.

Im m erhin  ist die Beschw erung von Leder durch 

Stoffe, die weder zur Gerbung dienen, noch zur w ei­

teren wisarbeitung daß Leders notw endig  sind, ver­

boten.

Die A n w en d u n g  von Besclnvorungsstoffen, wie 

Barium. Magnesium, Blei, Ziunsalzon und anderen 

mineralischen Salzen, ferner von Glukose (Brillantire), 
Dextrinen, M .lase und älmiichen Organ.sehen Stoffen, 

ist nur in ganz geringen Mengen zu Bleicli-oder 
A ppreturzw ecken gestattet.

Die übermässige A nräucherung des Leders nut 

Gerb- oder Fettstoffen ist ebenfalls verboten.

F Strafbestim m ungen.

1. W e r  für Leder einen höheren Preis oder eine 
im Sinne dieser V erordnung nicht anrechenbare X eben- 

lelstung welcher A rt  immer, für sich oder eine dritte 
Person fordert, verspricht, hustet oder anuimmt,

2. W e r  wissentlich oder durch Unterlassung 

der gebotenen Sorgfalt  irgenwie dazu mitwirkt, dass 
durch einen mit dem Verkauf betrauten Angeste llten  
oder durch eine deu  V erkau f vermittelnde Person 

dieser Vurorduung zuwidergehaudelt wird,

3. W e r  ein Zuwiderhandeln gegen  die Bestim­
mungen dieser V erordnung durch wen und auf welche 

Weise immer unterstützt oder verheimlicht.,

I: W er  sich, wenn auch nur durch passiven W i­
derstand weigert, beschlagnahmtes Leder der Leder- 

übernahmsstelie beim Kreiskommando Ra,dom, oder 

von der Beschlagnahme freigegebene Ledervorräte zum 
Z w eck e  des Wiederverkaufes, oder Verbrauches, im 

Rahm en der festgesetzten Höchstpreise zu verkaufen, 

Leder, nach der Freigabe desselben, verbirgt bt.zw. 

auf Spekulation erwirbt und so dem Verbrauche ent­

zieht, wird, sofern die Handlung nicht einer strengeren 

Strafe unterliegt, vom  Kreiskom m ando mit einer G eld­

strafe bis zu 5000 Kronen oder mit A rrest bis zu 
sechs Monaten bestraft.

Derselben Strafe unterliegen jene, welche für in 
das okkupierte G ebiet eingeführtes Leder, mehr als 
einen bürgerlichen G ew k m  fordern, ebenso j«ü e , 
welche für, aus Leder erzeugte W aren, oder a u g 'f e r ­
tigte Reparaturen, Preise .fordern, welche in keinem 
Verhältnis zu deu Kosten (Erzeugungsimtcel und 
Arbeitslohn) Stehen.

Das h reiskommando behält sich vor, gegen  Solche 
Personen, welche wegen Verbergens v o n  L edervor­

räten bereits einmal bestraft wurden, im W ieder­

holungsfälle mit der Kom iskatioii und Versteigerung 
auf Kosten des Besitzers vorzugehen.

Durch diese Kundmachung, welche- mit dem 
Tage der Verlautbarung in Kraft, tritt, werden die 

Bestim m ung m betreffend die, Beschlagnahme von 

Leder in keiner Welse berührt.

9.

Bestätigung von Verteiiliqern in fremden Rechtssachen.

Mit G. März 19IG. erhielt Herr Vaclav Zwoluiski, 
wohnhaft  in S ichow  Gemeinde Ogl^döw, Kreis Buslc 
vom  k. u. k. Kreisgerichte in .Sandomierz diet Bestä­
tigun g  zur Ausübuug der Vertretung vor dem k. u. k. 
Kreisgerichto, dem Richtertage , der Friedensrichter 
des Kreises Sandomierz und vor  dem bestellten 

Friedensrichter und deu Gemeindegeriohten dieses 
Kreises und hat seine Tätigkeit begonnen.
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Mit 13. März 1916 erhielt Herr A d a m  B art- 
kowski, wohnhaft  in k lim on tow , vom  k. u. k. Kreis- 
geriohte in Sandomierz die B estätigun g  zur A usübung 

der Vertretung vor  dem k. u. k. Kreisgeriehte. dem 

R ichtertage der Friedensrichter des Kreises S an do ­
mierz und vor dem bestellten Friedensrichter und 

den Gemeindogerichten dieses Kreises und hat seine 
Tätigkeit begonnen.

•

10.

Schonzeiten für Fische.

Das k u. k. Kreiskom m ando stellt für die in 

den Gewässern des Kreises (W eichsel etz.) v o rk om ­
menden wertvolleren Fischarten und Krebse mit 
Rücksicht au f deren Laichperioden Schonzeiten fest 

und bringt dieselben nachstehend zur allgemeinen 

Kenntnis.

W äh rend  der festgesetzten und kundgemachten 

Schonzeiten ist der F ang  der nachstehend bezeichfie- 
ten Fisoharten verboten; weiters ist es verboten  Haus­

tiere, besonders E n ten —  ausser in in der Nähe der 
Dörfer  und A nsied luugen befindliche Schw em m en — 

in andere Gewässer hineinzulassen. >

Fische, welche während ihrer Schonzeit lebend 
m die G ew alt  des Fischers gelangen, sind von  dem­

selben sofort wieder mit der nötigen V orsicht in das 
Wasser rückzuveisetzen.

A ls Schonzeiten werden festgesetzt für:

1. Barsche (Perca fluviatilis)
die Zeit  vom  i IV. bis 3 i j V

2. Kaulbarsche (Perca acerma)
die Z e it  vom  löJUX. bis 15|1V.

3. Schleien (Tinea vulgaris)
die Zeit vom l iV . bis_ 1 VII, 

4 Karpfen (Cyprinus carpio)
die Zeit vom  1JIV. bis 31jV-

5. Barben (Barbus fluviatilis)
die Zeit  vom  UV. bis 30 VI.

6. Brasche (Abramis brama)
die Zeit vom 15jLI. bis 15j.LV

7. Asliiige (Chondrostoma nasus)
die Z eit  vom 1 IV. bis 31|V.

8. Döbel (Squalms cephalus)
die Ze it  vom 1|I\ ms bO IS

9. Krebse (Männl.) die Zeit  vom  1|X. bis 31jIIT.

„ ( Weibl.) „ „ „ l j X .  „ 31, VI.

Es ist verboten:

1. Drei T age  nach B egu m  der oben angeführten 

Schonzeiten w ährend der fegtgaSefztmi Schonzeit die 
betreffenden Fisoharten fcilzubieteu oder in Gasthäu­

sern zu verabreichen.

2. W ährend divS ganzen .Jahres der Verkauf oder  
die V erabreichung von:

Barben unter 40 cm

A ale  „ 40
Barsche „ 25

Kaulbarsche „ 25

Äsliuga „ 20

D öb e l  20
Hechte „ 25
Krebse „ 10

Niemand darf den F isch fang  ausüben, der nicht 
mit einer Seine Bfdügnis zum Fischfänge in den G e ­

wässern bescheinigenden Fischei karte (russ.) versehen 
ist.

B eim  Fischen angetroffetie Personen, welche das 
nötige Dokum ent nicht vorweisen können, werden zur 
V erantw ortun g  gezogen .

A lle  bisher Fischereiberoohtigten haben ihre 
R echte  bmm k. u. k. Kre.iskommaudo geltend zu ma­
chen.

Die Gem iendevorslände, Soltyse, die k. u. k. 
Gendarmerie, Jagd- und Forstwarte, Fcldwäoht» r und 
Organe der Strompolizei, sowie die Marktpolizei sind 
verpflichtet, die B eobachtun g  dieser Bestimmungen zu 
überwachen und wahrgenom m ene Übertretungen zur 
Kenntnis des k, u. k. Kreiskommandos zu bringen.

11.

Ei'sichtlichmachuny der Preise.

Jeder, der gewerbsm ässig  oder aut einem Mark­
te die Bn letzten Absätze verzeiclmeten Lebensrnittel 

oder unentbehrlichen Gegenstände des täglichen B e ­
darfes feiihält oder verkauft, ist verpflichtet den Preis 

dieser W aren  ersichtlich zu machen. Dieser Preisau- 
schlag muss in dem den Kunden zugänglichen G e­

schäftsraum, an dem Verkauisstand oder Marktplatz,

n 

n 

n 
1! 

» 
n 

n •
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au der W are selbst oder an einer deutlich sichtbaren 

Stelle (Schaufenster, Eingangstür. Yerkaufstisch) vor­

handen sein. Die Preise müssen 111 gut lesbarer 

Schrift und mit klarer Bi Zeichnung der Warenrpiali- 
tüt und der W arenm enge, für welche s c  gelten, an­

gegeben  werden .Die W arenm enge ist nach dem 
gebräuchlichen russischen Mass und Gewicht, dei 

Preis.,in Kronen w aliruug anzusetzen.

W enn ein Verkäufer dieser V orschrift  nicht 

nachkommt, wird die Behörde seinen Laden sperren, 

beziehungsweise ltm vom  Markte abschalfen. A n  der 
Tür seines Ladens wird ein mit d< m A m tssiegel ver­

sehener Zettel folgenden Inhaltes angebracht werden: 

„ W e g e n  M angel der vorgeschriebenen Ersieht! ichma- 

ohung der Preise behördlich geschlossen“ .

Der gnnassregelte  Geschäftsmann darf mit dem 

V erkauf ersF'dann wieder beginnen, wenn er beim 
k. u. k Kreiskom m ando die Durchführung des vor- 

schriftsmiiSsigen Preisauschlages gem eldet hat, wenn 

die Prüfung durch A m tsorgane eTgiebt, dass die Or­
dnung wirklich hergestellt worden ist und wennO O

darauf hin das k u. k. Kreiskom m ando die W ied er ­
aufnahme des \ erkaufes ausdrücklich gestattet und 
den vorerwähnten Zettel ämtlioh entfernen lässt.

Dor Proisansohlag muss bei fo lgenden Waren 

erfolgen:

Fleisch jeg l ich er  A rt  (frisch und konserviert), 
Speck, Schweineschmalz, W urst, frische Fische, He- 
ringf(?*Mehli,'Gries, Gerstengraupon, Buchweizen, EHwe 
Brot, Fisolen, Erbsen, Reis, Milch, ButteV^*-'K ä se ,  

Topien , Eier, Speiseöl, Essig, Pflanzenfett, Salz, Kaf­

fe, Tee, Zucker, m arktgängiges irisches Gsmüse, m arkt­
gängiges frisches öbdtj Brennholz, Hausbrandkohle, 
Petroleum, Brennspiritus, gewöhn liehe Kerzen, g. 

wohnliche Kern- und Schmierseife, Zündhölzchen.

12

Anzeiqen wegen Preistreiberei,

Die V erw altun g  ist au f jede Weise bemüht, db 
B evö lkeru n g  gegen  Preistreiberei zu schützen. Lin 

durchgreifender Erfolg  kann aber nur erzielt werden, 

wenn die B evölkerung selbst hieb'ü mit würfet. V  er 
mit N ennung eines Namens eine Anzeige erstattet, 

damit ein Preistreiber zur Verantwortung gezogen

werden kann, ist kein A ngeber im verächtlichen Sinne, 
er handelt vielmehr im Interesse seiner Mitbürger. 

W er aber selbst ungewöhnlich  hoho Pjnise für G e g e n ­
stände. des täglichen Bedarfes begehrt oder gar an­

bietet, fördert die Preistreiberei und macht sich ebenso 
strafbar, wie der Verkäufer selbst

Die ApprovisioiKürungskominissioneii sind er 

mächtigt, A nzeigen  wegen Preistreiberei ontgegonzu- 

nehmen, sie ohne Nennung des Anzeigers zu über­

prüfen und, wenn dar Verdacht begründen erscbwi.n't, 

dem k u. k. Kreiskommando zur Kenntnis zu bringen. 

A nonym e A nzeigen  worden nicht berücksichtigt.

13

Einhebung von Mautgebühren in Sandomierz.

Uber Ansuchen der Stadtvertretung in Sando- 
lmörz wurde mit Verordnung des ü eu ora lgom ori ie -  
ments ui Lublin vom  29. Feber 1916 A . Nr. 7597 
die Einhebung von Mautgebühren be der Einfahrt 

in die Stadt in der Höhe \ou 20 Heller pro Pferd 
bewilligt.

Von der .E ntrichtung der Mautgebühr sind alle 
Pferde befreit, die im Besitze oder in B enützung von 

Organeu der k. u. k. Militärverwaltung, Truppen und 

Anstalten stehen, dann solche, ■welche Ararialgüter 

(darunter Mouopolgi genstände) zu den ärarischen La­
gern verfrachten und mit urdnungsmäingeu Zertifika­

te n versehen sind, ferner die Bespannungen der W a ­
gon von Geistlichen, W öjts, cö ltyssen  und Genieinde- 
richtern und schliesslich die landwirtschaftlichen 

Fuhrwerke der Ortseinwohner Selbst, wenn sie nach 
getaner landwirtschaftlicher A rbeit  aut ihren Grund­
stücken in die Stadt zurüokkehren.

14.

E rö ffnung  der Zw eign iederlassung der k. k. priv 

österreichischen Kreditanstalt fü r Handel und Gewerbe 

mit dem Sitze in Lublin.

Der k. k. priv. österreichischen Kreditanstalt für 
Handel und Gewerbe wurde die Konzession zur Er­
öffnung obrer ZiveigiiFderlassung mit dem Bitze inO O ö
Lubiin ertent. Sie ist hiciiaeh befugt, ’ m gesammteu
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k. u. k. Okkupationsgebiete Geschäfte nach den §§  IV , 
VT, VII, V I n ,  I X ,  X ,  X I  ihrer Statuten zu betrei­
ben und z w a r

ad I V  Rohprodukte und W aren  sowohl für ei­
gene als für fremde R echn u n g  zu kaufen und zu ver­

kamen; jedoch  dürfen die für eigene R echn u n g  der 

Anstalt angekauften R ohprodukte  und W aren , zum 
Einkaufspreise gerechnet, nicht mehr als den sechsten 

Teil des jeweiligen eiugt,zahlten Grunakapirals be­
tragen

ad VI. A lle  Arten von W ertpapieren zu k a u f  n 

und zu verkaufen, zu verpfänden oder gegen  andere 
W erte zu vertauschen.

ad VII. Verzinsliche Vorschüsse - auf W ertpap ie ­
re, Rohprodukte und W aren  zu geben.

ad VIII. Geldb« träge in laufende R echnu ng zu 

ubc rn< Innen und darüber auch durch Scheks verfügen 
zu lassen, ferner über eingelegte Beträge  auf den 

Überbringer laufende, verzinsliche Scheine (Kassa- 
soheine), sowie Einlagebücher, welche au f den Über­

bringer oder auf Namen lauten und im letzteren 
Falle  dem Überbringer auszahlbar sind, auszugeben.

Kassenscheine dürfen nicht unter 100 Kronen 

ausgegebeii werden. Ebenso muss die "erste Einlage 
auf je  ein Einlagebuch mindestens den B etrag  von 
100 Krotn n erreichen. Oie Forme larien der auszuge- 
bendeu Kassascheiue und Einlagebücher sind der k. u k. 

M ilitärverw altung zur G enehm igung vorzulegen. Der 

Betrag der gegen Kassascheine und Eriagbücher. 

übernommenen Gelder darf zusammen den B etrag  des 
jew e il ig  eingezahlteu Aktienkapitals nicht übersteigen- 
Derselbe ist eiumonatheh zu veröffentlichen und dem 
k u. k. M ilitärgeneralgouvernem ent auszuweisen.

ad IX Kdle Metalle, gem ünzt und uugemüuzt, 
und W ertpapiere  aller A rt  in V erw ahrung zu nehmen 
und dagegen Depotscheine auszustellen.

i
ad X .  Die Einkassierung und Auszahlung von 

Interessen und Dividenden sowie den Inkasso aller s o n ­

stigen Ausstände für  R echnung Dritter zu besorgen

ad X I .  Bank- und Börsengeschäfte zu machen.

15. 
Ein schränkung und Überwachung des Z ivllverkehres 

aus verseuchten Orten.

Da in der letzten Zeit  wiederholt durch reisende

Zivilpersonen ausser Fleckfieber auch Blattern und 
Cholera verschleppt worden sind, hat das^k u k. 

M. G . G. mit D. N. üG47|16. vom  7111 1'JIG über 
Befehl des i\. 0 .  K . Folgendes augeordnet:

„Z iv ilpersonen  aus Orten, die mit Fleckfieber, 
Blattern oder Cholera asiat verseucht sind, welche 

ems unabweisliohen privaten oder öffentlichen Grün­

den eine Reise ausserhalb des Bereiches des Kreis­
kom m andos unternehmen müssen, haben auf den R eise­

dokum enten (Reisepass u. s. w.) den amtsärztlichen 
(Kreisarzt, Distriktsarzt, Staatarzt, Gemeindearzt) 
Vermerk zu besitzen, dass sie sicher lausfrei sind, 
keine A nzeichen  einer der oben genannten Infektions­
krankin .t besitzen, ferner dass merhalb der letzten 13 
W och en  in ihrer W oh n u n g  (ihrem Wohnhau.se) kein 

Fall von  Fleokfieber, B lattern odi r as.at. Cholera 

festgestellt w u rd e “ .

Im  Bereiche des hiesigen Kreiskommaudos sind 
fo lgende Orte als verseucht anzusehen: Die Stadt Sau­

domierz, die Gemeinden. K iim outöw , Obrazow, Sam- 
borzec, W i l c z y c i ,  W R n io w a  (B ogorya).

Es wird hiemit aufmerksam gem acht, dass die 
Passvidierungsstejlen mir grösster Strenge vergehen 

und Reisende, welche den obengenannten ärztlichen 

A ttest nicht vorweisen können, von jeder Weiterreise 
ausSohliessen werden.

G leichzeitig  wird zur Kenntnis gebracht, dass 

alle Zivdlreisendeu gelegentlich  der B ehebu ng ihres 
Reisepasses beim Ivreiskommando sich beim Kreis­

ärzte der Schutzim pfung gegen  Blattern zu unter­
ziehen haben

16.

Wiederholung der kunom aenung 

über Standrechtsbestim m ungen

Im Sinaa der V erordnung des k u. k. Militär- 
generalgouvernemunts vom  1. Februar 101(1 S. J 
Präs. Nr ibi7« >| 1910. wird gu.cn äflft 481 Abs. ü. M STPO . 

die K undm achung des Standrechtes wie fo lgt  wieder­
holt:

A lle  Bewohner der von den k. u. k. österrei­

chisch-ungarischen Truppen oder di ren Verbündeten 
besetzten russischen Gebietsteile werden dem Stand­
rechte unterstellt wegen:
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1) des Verbrechens der unbefugten W erbu ng,

2) des Verbrechens der Verleitung oder Hilfe­
leistung zur Verletzung eidlicher Militärdienstverpflich- 

tuug und der Vorschub leis tu ng zu (dunsten der Aus- 
reisser,

3) des Verbrechens der A usspähung und an­
derer Handlange)] gegen die Iv iegsmaoht des Staate^

4) dos Verbrechens- des ••'HochVerrates,

5) des Verbrechens der Majestätsbeleidigung)'

6) des Y erbrechins  der Störung dm  öffeutli- 
elieu Rutue,

7, des Verbrechens des Aufruhrs,

8) des Verbrechens der öffentlichen G ew alt­
tätigkeit durch boshafte B eschäd igung  au Eisen­

bahnen, den dazu gehörig  ui A nlagen, Beförderungs­
mitteln, Maschinen. Gerätschaften oder anderen zum 
Betriebe derselben dienenden Gegenständen,

9) des Verbrechens der öffentlichen G ew alt­

tätigkeit durch boshafte Handlungen oder UnEerlaSsun-o o

gen, die an Eisenbahnen unter besonderen gefähr­
lichen Verhältnissen b e g a n g e n  werden,

10, des Verbrechens der öffentlichen Gewalt­
tätigkeit durch boshafte Beschädigungen oder Störun­
gen an Staatstelegra.phen (Telephonen),

LI) des Verbrt*chens der öffentlichen G ew alt ­
tätigkeit durch boshafte B eschädigung  anderer als der 

in Punkt 8 angeführten Gegenstände, wenn diese 
strafbaren H a n d l u n g e n  an einem dem Militär-ocleH 

Laudwehrärar gehörenden oder in Seiner Verwaltung 

oder seine m  Betrieb stehenden E igentum  begangen 

werden, oder wenn ohne Rücksicht au f diese Umstän­
de der B etrag  des in einem oder mehreren A ngriileu  

verursachten Schadens 10ÜU (tausend) Kronen über­

steigt,

1-2) des Verbrechens des Vlordes, des Totschlages, 

der B randlegu ng  und des Raubes,

13, deS Verbrechens des Diebstahis und der 

Aiutsveruntreuuug, wenn der B etrag  des in einem

oder nehreren Angriffen Gestohlenen, beziehungsweise 

Veruntreuten 1000 (tausend) Kronen übersteigt, des. 
Verbrechens, dm  Veruntreuung und des Verbrechens 

des Betruges, wenn der B etrag des in einem oder 

mehreren Angriffen Veruntreuten beziehungsweise 
Herausgeloektcn 2000 (zwei tausend) Kronen über­
steigt,

14, des Verbrechens der Vorsehubleistuntr durch' O
Verhehlung orler sonstige B e g ü n s t i g u n g  eines Deser­
teurs.

Die Militärgerichte wenden ausschliesslich das 
Militärs traf g' setz an.

D'ie B estim m ungen über die standrechtliche Eie- 
handluiig haben auch au f den Versuch, sowie auf die 
Mitschuld und Teilnahme an dem durch Staudrecht 

bedrohten Verbrechen voll. A nw endu ng.

W e r  sich nach dieser K undm achung eines sol­
ch eu Verbrechens schuldig  macht, wird standrechtlich 

gerichtet und mit dem T oae durch aen Strang, bezie­
hungsweise durch E rsch ie ssen  bestraft werden.

17.

Gewalttätiges Verhalten 

der Bevölkerung in Klonöw.

Anlässlich des in K lo n o w  (Kreis R adom ) vorge ­
kommenen Falles, dass die do it ige  B evö lkerung  gele­

gentlich der A m tshandlung  einer Geodarmcricpatrouil- 
le gegen letztere gew alttätig  vorg in g  und die Ver­

haltung eines Landwirtes zu vereiteln suchte hat das 
Kreiskom m ando in R adom  über die Ortschaft eine 
8trafe in der Höhe von 2000 Kronen verhängt und 
die Einlieferuug döT Rädelsführer an das M ilitärge­
richt angeordnet.

1 S.

Beschränkung im Verabreichen von Fleischspeisen: 

Verbot der Erzeugung von Luxusgebäck

Mit Rücksicht aut den Viehmangel im Bereiche 

des Milifciirgeneralgouverneinet)ts wird m Sinne des 
§ 4 der V dg . des A 0 .  1\. vom 29. N ovem ber 1915 

zur streugsten Darnachachtung in Erinnerung gebracht
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dass die Verabreichung von ltind-, Kalb- und Sohwein- 
lleisc'n- in_ rohem, gekochtem, gebratenem. geselchte in

u. dgl. Zustande- an zwei Tagen  der W oclie  undzwar 

Montag und Donnerstag verboten ist,

Nur der Yerkaul von W urstwaren und der In­

nerei (Lunge, Leber, Nieren, Herz, Filz, Hirn etc.) ist 
gestattet.

An den oben genannten zwei Tagen  müssen alle 

Fleischerläden geschlossen sein.

W eite fs  wird die E rzeugung und der Verkauf 

von  L uxusgebäck  (Semmeln, Weissbrot) strengstens 

verboten.

Nur das vom k. u. k Kreiskommando v org e ­

schriebene Einheitsbrot aus Mischmehl darf  erzeugt 

w erd en .

Übertretungen dieser Vorschriften werden mit 

Geldstrafen bis zu ä C w  Kronen oder mit Arrest bis 

zu 6 Mouaten bestraft.

Per ft. u. ft. KreteRorrtmanüayrt:

A D O L F  S G H A L L E R  m p

O b e r s t

*


